
VereineraEung des Tennlaclub Hohenfels - lliindensdorf 1967 e.V.

§ 1 Hama, §]üe und GeechäfuJahr

1. Der Verein ffihrt den Namen: T§ Hahenfels - Mindersdort 1967 e.V. und hat seinen SiE in 78355
Hohenfels - Mindersdorf.

2. Er wurde am 02.06.1967 gegriindet und ist in dae Vereinsregister des Amtsgerichts Stockach
(Regiskr-Nummer: VR 99) eingetragen.

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

4. Die Vereinsfarben sind rot - weiß.

§ 2 Zweck und Gemelnnittzlgkait

1. DerVerein verfolgtausschließlich und unmittelbargemeinntttzige Zwecke im §innedes
Abschnitts "$teuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Zweck des Vereins ist die
Förderung des Sports. Die Abzugsfähigkeit von Spenden, die dem Verein zugewendet werden,
richtet sich nach den steuerrechtlichen Vorschrifien.

\-- 2. Der Satzungsareck wird insbesondere verwirklicht durch:

a. Die Abhaltung von geordneten Sport- und §piel0bungen im Rahmen des Tennissports,

b. die Durchftlhrung von sportlichen Veranstaltungen

c.' und den EinsaE von sachgemäß ausgebildeten übungsleiter/innen"

3. DerVerein ist selbstlos tlltig ; er verhlgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwer,irre.

4. Mittel des Vereins dilrfen nur für die satzungsgemäl3en Zwecke verurendet werden" Es darf
keine Person durch Ausgaben, die den Zurccken des Vereins fremd sind oder durch
unverhä ltn ismäßi g hohe Verg utu n gen beg ft nsti gt werden.

§ 3 Verg{itungen f{lr die Vereinctätlgkelt:

1. Ehrenamtspauecfiale:

a. Die Vereins- und Organämterwerden grundsätzlich ehrenamtlich auegellbt.

b. Bei Eedarf können VereinEämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten
entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer pauschalen
A g n Höchstgrenze nach § 3 Nr. 20 a\-Ee

c. Die Entecheidung CIber eine entgeltliche Vereinstätigkeit trifft der Voretand. Gleiches gilt ftlr
den Vertragsinhalt und die Vertragsbeendigung. .

2. Sonstige Verglitungen:

a. Der Vorstand ist ermächtigt, Tätigkeiten ftir dan Verein gegen Zahlung einer angemessenen
Vergütung oder Aufiarandsentschädigung zu beauftragen. Maßgeblich ist die Haushaltslage
des Vereins.

b. lm Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einen
AufwendungsersaEanspruch nach § 670 BGB fllr golche Aufiaendungen, die ihnen durch die
Tätigkeit fllr den Verein entstanden sind, Hierzu gehören insheeondere Fahrtkosten,
Reisekoeten, Porto, Telefon usw.. Erstattungen werden nur gewährt, wenn die Aufr,vandungen mit
Belegen und Aufstellungen, die prüffähig sein müssen, nachgewiesen werden.

§ t+ Mitgliod*chafr in Verüändon

DerVerein ist Mitglied im Badischen Sportbund
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' § § tlltglledechaft

1. OerVerein fuhrt als Mitglieder:

a. ordenttiche Mitglieder (ab dem 18, Lebensjahr)

b. Kinder {his incl. 13 Jahre)

o. Jugendliche {14 - 17 Jahre}

d- Ehrenmitglieder. Die Ehrenmitgliedschafr kann durch die Vomtandschaft an Mitglieder vertiehen
werden, die sioh um den in besonderer Form verdient gemacht haben.

2. Mitglied des Vereins kann jeder ohne Rllcksicht auf Beruf, Rasse und Religion werden.

3. Der Antrag um Aufnahme in den Verein hat schriftlich zu erfolgen. Jugendliche Im Alter unter
18 Jahren können nur mit schriftlicher Zustimmung der geseElichen Vertreter aufgenomrnen
werden.

4- Der Vorstand entscheidet trber die Aufnahme.

5. F{ir die Mitglieder sind §atzung, Ordnungen und Beschlüsse der Vereinsorgane verbindlich.
Die Mitglieder sind verpflichtet, die Vereinsinteressen zu fördem und alles zu unterlassen, was
Ansehen und Zweck des Vereins entgegensteht.

6. Alle Mitglieder sind berechtigt, an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen rind die
Einrichtungen des Vereins zu benutren.

7. Die Mitgliedschaft endet:

a" Durch Austritt, der nur schriftlich zum Schluss aines Kalenderjahres zulässig und
spätestens 6 Wochen zuvar zu erftlären ist.

b. Durch §treichung aus dem Mitgliederverzeiohnis, wenn ein Mitglied I Monate mit der
Entrichtung der Vereinsbeiträge in Verzug ist und troE erfolgter schriftlicher Mahnung diese
Riickstände nicht bezahlt oder sonstige finanziellen Verpflichtungen dem Verein gegenllber
nicht erfilllt hat,

c, Durch Ausschluss bei vereinsschädigendem Verhalten, der durch den Vorstand zu
beschließen iet. Dem Auszuschließenden ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Der
Ausschlussbeechluss ist dem Auszuschließenden echrifilich mit Begrtindung bekannEugeben.
Gegen den Ausschlussbeschluss kann der Augzuechließende schrift ich die nächste
M itg liederversammlung anrufen, die endgültig entscheidet.

d. Durch den Tod des Vereinamitglieds.

8. Mit dem Ausscheiden aus dem Verein erlöschen alle Rechte und Fflichten gegentrber dem
Verein. lm Falle des Ausschlusses dtirfen Auszeichnungen nicht vleiter getragen werden.

L Es iet ein Mitgliedsbeitrag zu zahlen. Art, HÖhe und Fälligkeit legt die Mitgliederversammlung
fest,

§ 6 &gane dor Vsrqlns

Die Organe dae Vereins sind:

a. die Mitgliederversammlung

b. der Vorstand

§ 7 Mltgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung r*ird durch den Vorstand einberufen. Bei seinet Verhinderung
durch den stellvertretEnden Vorsikenden. Zu ihr ist unter Einhaltung einer Frist von 2 Wochen
und mit Angabe der Tagesordnung im Gemeindemitteilungsblatt zu laden.

2. Die ordentliche Mitgliederuergammlung soll in den ersten 3 Monaten des lGlenderjahres
stattfinden.
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1 4. Die Tagesordnung eollenthalten:

a. Bericht des Vorshnds

b. Entlastung des Vorständs

c, NeuuahldeeVorstands

d, Wahlvon zwei Kassenprtifem

e. Anträge

f. Verschiedenes

§. DerVorsiEende oder sein Vertreter leiten die Versammlung.

6. Über die Versammlung hat der §chriftf{lhrer eine Niederschrift aufzunehmen, die vom Leiter
der Versammlung und vom §chriftftlhrer zu untezeichnen ist. Die gefassten Beschlilsse sind
wörtlich in die Niederschrift autzunehmen.

7. Antragsherechtigt ist jedes VEreinsmitglied, welches das 1§. Lebensjahr vollendet hat.

8. Dia Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder
beschlussfähig. BeschlüsEe werden mit elnfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst

\- (Enthaltungen zählen nicht mit),

9, §akungsänderungen können nur mit 2/3 §timmEnmehrheit beschlo§sen werden. Über die
Auflösung des Vereins beschließt die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 'A der
abgegebenen $timmen.

10. Außerordentliche Versammlungen ftnden statt, wenn das lnteresee des Vereins es erfordert
oder auf schrifilich begrllndeten Antrag von mindesten 20% der Mi§lieder. Außerordentlichen
Vergammlungen stehen die gleichen Befugnisse zu, wie den ordentlichen.

§ 8 Der Vorutand

1. DerVorstand bEstehtauE:
deri dem ersten Vorsitrenden
der/ dem zweiten VorsiEenden
dem I der Schatzmeister/in;
dem / der Schriftführer/in
dem / der $portwarUin
dem / der Jugendwart/in
4 Beisitzern/innen

2- DErVorstand beochließt trber die Verteilung einzelner Aufgaben.

3. DerVorc&nd im §inne des § 26 BGB sind
der 1. Vorsitzende,
der 2, VorsiEende,
der $chatrmeister.
Hieruon sind jeweils zwei gemeinsam zur Verüetung dee Vereins berechtigt.

4, Die Wahl des Vorstands erfolgt ftlr 2 Jahre- Der Vorstand bleibt bis zur Neuwahl eines anderen
Vorstands im Amt.

5. Beirn Ausscheiden von einzelnen Vorstandsmi§liedem kann sich der Vorstand bis zur närhsten
Mitgliedörversammlung durch Vorstandsbeschluss aus der Reihe der Mitglieder ergänzen.

§ I Ordnungen

Zur Durchfiihrung dieser Satzung kann sich der Verein eine Geschäflsordnung, eine
Finanzordnung, eine Beitragsordnung, eine Ehrenordnung, $owie eine Jugendordnung geben.
Mit Ausnahme der Geschäfisordnung, die von der MitgliederverEammlung zu beschließen ist
ist der Vorstand für den Erlass der Ordnungen zuständig.
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§ 10 Kassenprilfer

1. Die Mitgliederversammlung wählt aus dem Kreis der etimmberechtigten Mi§liedern aa,rei

Kassenprilfer, die nicht dem Vorstand angeh0ren dlJrfen.

2. Die lkssenpflifer prüfen die Ordnungsmäßigkeit der Huchftihrung und der Belege des Vereins
sachlich und rechnerisch und beetätigen dies durch ihre Unterschrift. Der
Mitgliederversammlung ist hieruber ein Bericht vozulegen.

3. Beivorgefundenen Mängeln müssen die Kassenpr{ifer zuvor dem Vorstand borichten,

4. Bei ordnungegemäßer Führung der Kassengeschäh beantragen die Kassenprüfer die
Entlastung.

§. Einzelhetren der Kaeoenprtlfung regelt die Finanzordnung.

§ 1'l §tmfbeetimmungen

Der Vomtand kann folgende Ordnungsmaßnahmen gElen die Mitglieder des Vereine verhängen,
wenn sie gegen die Satzung oderdie Ordnungen des Vereins verstoßen oder wenn sie das
Ansehen, die Ehre oder da* Vorm{Een dEs Vereins schädigen:

1. Venreis

2. Zaßich begrenztes Verbot der Teilnahme am Sportbetrieb und an Veranstaltungen des
Vereins.

3. Ausschluss gem. § 5 Nr" 7 c der Satzung

§ 1 2 Aufl öaungrbestimmungon

tseiAuslösung oderAuhebung des Vereins oder beiWegfallseines bieherigen ZwEcke, fällt
das Vermogen an die Gemeinde Hohenfels, die es ausschließllch f{lr gemeinnirtrige Zwecke
zur FÖrderung des Sports venrvenden darf,

§ lS lnkrafttrnten

Biese $aEung wurde auf der orden{ichen Mitgliederversammlung am 01.M.2010
beschlossen und erseEt die bisherige Satzung vom 23.02.1991. Sie tritt mit ihrer Eintragung ins
Vereinsregisbr in Kraft.



Hiermit wird bestätigt, dass die Satzungsänderung am 08.0V.2A10 im Vereinsregister

eingetragen wurde.

7fr333 Stockach, den fi, JuL2fr1*

Affitsgericht Sto*ka*h
üer Urkundebr;amt* der Ge**hätt*st*ll*




